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alle Herkunftsstaaten
außer „sichere Herkunftsstaaten“

„sichere Herkunftsstaaten“
bei Asylantragstellung 

bis 31.08.2015 nach 31.08.2015

in Aufnahme-
einrichtungen 
(Ankerzentren)

1.-9. Monat*: Arbeitsverbot
ab 10. Monat*: Anspruch auf Beschäftigungserlaubnis 

Arbeitsverbot

außerhalb von 
Aufnahme-
einrichtungen 
(Ankerzentren)

1.-3. Monat*: Arbeitsverbot
4.-9. Monat*: nach Ermessen

ab 10. Monat*: Anspruch auf Beschäftigungserlaubnis

nach Ermessen Arbeitsverbot

*ab Asylantragstellung
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alle Herkunftsstaaten
wenn kein Arbeitsverbot nach § 60a Abs. 6 AufenthG besteht

in Aufnahmeeinrichtungen 
(Ankerzentren)

1.-6. Monat*: Arbeitsverbot
ab 7. Monat*: nach Ermessen

außerhalb von Aufnahme-
einrichtungen 
(Ankerzentren)

1.-3. Monat: Arbeitsverbot
(BA-zustimmungsfreie Beschäftigung wie Ausbildung ohne Wartefrist möglich)

ab 4. Monat: nach Ermessen

Ein Arbeitsverbot nach § 60a Abs. 6 AufenthG besteht
• bei Personen aus „sicheren Herkunftsstaaten“, wenn ein nach 

31.08.2015 gestellter Asylantrag abgelehnt wurde,
• wenn die Abschiebung aus selbst zu vertretenden Gründen 

nicht möglich ist (falsche Angaben, fehlende Mitwirkung) oder
• bei Einreise wegen des Bezug von Leistungen nach AsylbLG.

Ein Arbeitsverbot besteht bei einer
Duldung für Personen mit ungeklärter 
Identität (§ 60b)

*ab Besitz einer Duldung nach § 60a AufenthG


